
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

AfJ e.V. Kinder- und Jugendhilfe Bremen,
Außer der Schleifmühle 55 - 61, 28203 Bremen

- im Folgenden Einrichtungsträger genannt -

wird fo.lgende

Vereinbarung nach S 78 b SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die vom AfJ e.V. Kinder' und Jugendhilfe
Bremen - im folgenden Einrichtungsträger genannt in der stationären Jugendwohngemein-
schaft Gastfeldstraße 99, 28201Bremen, für männliche jugendliche und junge Volljährige er-

bracht wer.den, die einen Anspruch auf Unterkunft und Betreuung in einer sozialpädagogischen

begleiteten Wohnform nach $$ 34,41SGB Vlll u. in Einzelfällen im Rahmen von $ 35 a KJHG

haben.

1.2 Grundlage des Vertrages sind die beiliegende'Leistungsbeschreibung (Anlage 1) sowie die

BerechnungsOogen (Anlagen 2 und Anlage 3). Zudem gilt der Landesrahmenvertrag nach $ 78 f
SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung.

2. Leistung

2.1 lnder Jugendwohngemeinschaft,,Gastfeldstraße 99" werden maximal 5 Jugendliche in der.

Regel .tungei und Mädlhen im Alter ab 16 Jahren betreut. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und

euätitat der Leistung ist der beigefügten Leistungsbeschreibung ( Anlage 1 ) zu entnehmen.

2.2Die Leistungen werden auf der Grundlage der allgemein anerkannten fachlichen Standards

und der vereinbärten personellen Ausstattung (siehe Anlage 1), die Bestandteil dieser Vereinba-

rung sind, sowie unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren genannten (Neben-) Bedin.

gungen erbracht.
inna'it, Umfang und Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe

im Einzelfall gäwährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und

dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten'

2.3 Der Einrichtungsträger darf für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Ju-

gendhilfe keine Personbeschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat

iach den ss 171 , 174 bis 174c, 476 bis 180a, 181a, 182 bis 184f , 225, 232 bis 233a,234,
235 oder iiO Oes Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich



Seite - 2 - zur Vereinbarung über Leistungsentgelte ab 01.02.2024

bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5

Jahre) von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach $ 30 Absatz 5 und $ 30a

Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Unbeschadet dessen hat der
Einrichtungsträger unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt
wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu

haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden sind.

2.4 Nach S 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefähr-
dung für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte das Gefährdungsrisiko abzuschälzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet

dies, bei der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahr-

zunehmen und / oder das zuständige Jugendamt unverzüglich zu informieren.

2.5 Das Angebot entspricht dem Leistungsangebotstyp Nr. 6 - Heimerzie-
hung/Jugendwohngemeinschaft. Das Leitungsentgelt.enthält die Kosten für das Regelleis-
tungsangebot und die betriebsnotwendigen lnvestitionen. lm Entgelt sind die Kosten der

Untbrkunft, sowie Kosten für deren Ausstattung und lnstandhaltung enthalten. Dabei sind

Standardleistungen zum notwendigen Unterhalt in Höhe des Regelsatzes eines Haushalts-
vorstandes abzüglich der Energiekosten, Fahrtkosten in Höhe einer Monatskarte, Aufwen-

dungen für Gruppen und Fer.ienfahrten, mehrtägige Klassenfahrten sowie Erstbekleidung
nicht im Entgelt enthalten.

3. Leistungsentgelt

3.1Zur Abgeltung der Leistung nach Ziffer 2wird folgende Vergütung pro Leistungsemp-
fänger und Leistungstag für die u.g. Vereinbarungszeiträume vereinbart:

3.1 .1 Für den Vereinbarungszeitraum 01.02.2024 bis 31 .01 .2025 beträgt die Gesamtver'
gütung:

€ 141,97 pro Person/ täglich
(Freihaltegeld € 127,77 pro Person/ täglich)

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

- ein Entgelt für das Regelleistungsangebot in Höhe von

€ 136,49 pro Person/ täglich,

- ein Entgelt für die betriebsnotwendigen lnvestitionen in Höhe von

€ 5,48 pro Person/ täglich.
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3.1.2Für den Vereinbarungszeit ab 01 .02.2025 beträgt die Gesamtvergütung:

€ 143,80 pro Person/ täglich
(Freihaltegeld € 129,42 pro Person/ täglich).

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

- ein Entgelt für das Regelleistungsangebot in Höhe von

14O,34Pro Person/ täglich,

- ein Entgelt für die betriebsnotwendigen lnvestitionen in Höhe von

€ 3,46 pro Person/ täglich.

3.2 Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-,

Sach und lnveititionskosten abgegolten. ln den Entgelten sind insbesondere sozailtherapeutische

Gruppenfahrten enthalten; nicht enthalten sind u.a. die Leistungen zum notwendigen Unterhalt in

Hölre des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes abzüglich der Energiekosten. Einzelheiten sind

der individuellen Leistungsbeschreibung zu entnehmen'

3.3 S 13 des Landesrahmenvertrages nach S 78 f SGB Vlll regelt das Berechnungsverfahren und

Freihaltegelt.

3.4 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der

Vergütung des zuständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Geltungsdauer

4.1 Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.O2.2}24und wird mit einer Mindestlaufzeit von 21 Monaten

(mindestens bis zum 31.10.2025) auf unbestimmte Zeit geschlossen.

4.2 Zurvollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer

schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter 4.1 bestimmten Mindestlaufzeit. Die Entgeltver-

einbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen Bestandteile der Vereinba-

rung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt werden.

4.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzli-

che oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Vereinbarung

von jeder Vertragspartei ohne einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung durch Neuver-

hanälung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuvereinbarung gelten die bisherigen Re-

gelungen weiter.



Seite - 4 - zur Vereinbarung über Leistungsentgelte ab 01-02.2024

5. Qual itätse ntwickl u n gsve re i n baru n g/-prüfu n g, Doku me ntation

S.i Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie

Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im
Betriebserlaubnisverfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen und insbesondere den

Ausführungen des $ 8 des Landesrahmenvertrags ab.

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die erforderliche Berichterstattung entsprechend der Rah-

menvereinbarung zur Qualitätsentwicklung (Berichtsraster) vom 13.03.2009 erfolgt. Die Berichte

sind dem örtlichen Jugendhilfeträger mindestens alle 2 Jahre vorzulegen; füf den Berichtszeitraum

202412025 ist dies der 31 .03.2026. Die Einrichtungsträgerin geht geziehlt auf die im trägerindividu-

ellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssicherung bezüglich der Dokumentation und

Selbstevaluation ein.

5.2 Bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswolhgefährdung für ein Kind oder einen Ju-

gendlichen hindeuten, ist im Zusammenwirken mit den zuständigen Jugendämtern das Gefähr-

üungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei Kenntnis eines

Gefährdungsrisikos ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen und/oder das zuständige Ju-

gendamt unverzüglich zu informieren (vergl. $ 8a SGB Vlll).

5.3 Die Einrichtungsträgerin hat sicherzustellen, dass sie nur Personen beschäftigt oder vermittelt,

die nicht wegen einer der in $ 72a Abs.1 Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verur-

teilt worden iinO. Zu diesem Zweck hat sie sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in

rgelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach den SS 30 Abs.5 und

30a Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat die Leistungserbringerin unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergrei-

fen, wenn ihr bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachts eine solche Straftat be-

gangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden sind,

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen

ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirk-

same zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt.

6.2 lm übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Sozialgesetzbuches (SGB X) über

den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.3. Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu be-

achten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindest-

lohns zu vergüten.

6.4. Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des neuen Tarifvertrages TV-L resp.

TV-L S Sozial- und Erziehungsdienst in der aktuellen Fassung und verpflichtet sich, alle

Komponen-ten, die zu einer Vergütungssteigerung bei den Mitarbeitenden führt, an diese in

vollen Umfang weiterzugeben. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten Geh-

älter nach den An-forderungen des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe nachzuweisen.

6.5 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorliegen

der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im elekt-
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ronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung

kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

6.6 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.

Bremen, April2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration
lm Auftrag:

Einrichtungsträgerin

Anlaqen:

Anlage 1 : Leistungsbeschreibung (liegt bereits vor)
Anlage 2 : Berechnungsbogen zum Kalkulationszeitraum 01 .02.2024 - 31.01 .2025
Anlage 3 : Berechnungsbogen für die Kalkulationszeit ab 01'02'2025


